
 

 

 

          Großlangheim 

          Kleinlangheim 

          Wiesenbronn 

        Mitglieder der Dorfschätzegemeinschaft 
 

  

MM ii tt tt ee ii ll uu nn gg ss bb ll aa tt tt   
der Verwaltungsgemeinschaft Großlangheim 

 
 

Amtsstunden der Verwaltungsgemeinschaft: 

Großlangheim: Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr Telefon: (0 93 25) 97 32 – 0  

 sowie Donnerstag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr Telefax: (0 93 25) 97 32 – 40 

 E-Mail: info@grosslangheim.de 

Sprechstunden der Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden:  

Kleinlangheim: Montag und Mittwoch von  16:00 Uhr bis 18:00 Uhr Telefon: (0 93 25) 2 77 

    Telefax: (0 93 25) 2 77 

Wiesenbronn: Dienstag und                                                                          Telefon:        (0 93 25) 9 99 66 oder 0171/2877899 

  Donnerstag von   18:00 Uhr bis 19:30 Uhr                       Telefax:        (0 93 25) 99 8 99 

Weitere wichtige Telefonnummern: Polizei: 
Feuerwehr: 

1 10 
1 12 

Rettungsdienst: 
Ärztl. Bereitschaftsdienst Bayern: 
Ärztl. Bereitschaftsdienst 
Deutschlandweit: 

1 12 
(0 18 05) 19 12 12 
116 117 

 

Dieses Mitteilungsblatt gilt nicht als Amtsblatt. Satzungen und Verordnungen werden durch Niederlegung in der 

Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft und durch Hinweise an den Amtstafeln amtlich bekannt gemacht. 

Die Verteilung erfolgt kostenlos an alle Haushalte.  
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Wichtiger Zahlungstermin 

 

Bitte beachten Sie, dass die Hundesteuer zum  

01. März fällig wird. Alle Hundebesitzer, von denen 

wir keine Abbuchungsermächtigung vorliegen haben, 

bitten wir um rechtzeitige Überweisung.  

Falls Sie keinen Hund mehr haben, oder zwischenzeit-

lich im Besitz eines Hundes sind, melden Sie dies bitte 

bei der Verwaltungsgemeinschaft Großlangheim 

(Tel. 9732-20) oder im Rathaus Ihrer jeweiligen Ge-

meinde. Nach § 11 der Hundehaltersatzung ist JEDER 
Hundehalter verpflichtet, seinen über vier Monate 
alten Hund zu melden.  

Um Beachtung wird gebeten. 

 

Liebe Ferienpassteilnehmer! 
Um für EUCH die Ferienpassaktion jedes Jahr so interes-

sant wie möglich gestalten zu können, brauchen wir 

EURE Mithilfe. Mailt Eure Wünsche bitte an 

info@grosslangheim.de oder schreibt auf einen Zettel, 

was Ihr Euch für die Ferienpassaktion 2013 wünscht 

und was wir besser machen können. Gebt diesen Zettel 

in Eurem Rathaus oder bei der Verwaltungsgemein-

schaft Großlangheim ab. 

 

 
Aufforderung zur Benennung von Personen für die 
Schöffen-Vorschlagsliste und für die Jugendschöffen-
Vorschlagsliste 
In diesem Jahr findet für die Geschäftsjahre 2014 – 

2018 wieder die Wahl der Schöffen und Jugendschöf-

fen statt. Zurzeit werden daher in allen Gemeinden 

und Landkreisen Bayerns Vorschlagslisten erarbeitet, 

aus denen dann durch einen, beim jeweiligen zustän-

digen Amtsgericht gebildeten Schöffenwahlausschuss, 

eine Auswahl erfolgen wird. Schöffen sind ehrenamtli-

che Richter am Amtsgericht und bei den Strafkam-

mern des Landgerichts, und stehen grundsätzlich 

gleichberechtigt neben den Berufsrichtern. Das ver-

antwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in ho-

hem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und 

Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und 

– wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – kör-

perliche Eignung.  

Sie haben nun die Möglichkeit, sich selbst für das Amt 

des Schöffen oder des Jugendschöffen zu bewerben 

oder andere geeignete Personen vorzuschlagen. Sie 

können Vorschläge bis zum 28. März 2013 schriftlich 

an die Verwaltungsgemeinschaft Großlangheim, Frau 

Göbet, Schwarzacher Str. 4, Großlangheim richten. Bei 

Bedarf können Sie hier auch Bewerbungsformulare 

und weitere Informationen erhalten. 
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S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G 
 

Die Verwaltungsgemeinschaft Großlangheim (4300 Einwohner) im Landkreis Kitzingen stellt zum nächstmög-

lichen Zeitpunkt in Vollzeit ein: 
 

eine/n Verwaltungsfachangestellte/n mit Fachprüfung 1 
 

Der Einsatz erfolgt überwiegend im Bauamt, in der Administration (EDV-Anlage) und in der Personalabteilung 

(Geringfügig Beschäftigte). 
 

Wir erwarten: 

• einschlägige Erfahrung im Bauamt 

• einschlägige Erfahrung im Personalrecht bzw. Personalwesen 

• gute EDV-Kenntnisse 

• hohe Einsatzbereitschaft, Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick und Bürgerfreundlichkeit 

• Bereitschaft zum Sitzungsdienst 

• Teamfähigkeit 
 

Wir bieten: 

• ein anspruchsvolles und interessantes Aufgabengebiet  

• eine leistungsgerechte Bezahlung nach Qualifikation und bisheriger Erfahrung 

• Gleitende Arbeitszeit und die Sozialleistungen des Öffentlichen Dienstes 
 

Schwerbehinderte Menschen werden, bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, bevorzugt eingestellt.  
 

Bei Rückfragen steht Ihnen der Geschäftstellenleiter, Herr Feuerbacher, unter Tel. 09325/9732-13 oder 9732-

0 gerne zur Verfügung.  

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bis spätestens 25. März 2013 an die 

Verwaltungsgemeinschaft Großlangheim 

Schwarzacher Str. 4 

97320 Großlangheim. 
 

Elektronische Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.  

 
Sirenenprobealarm 
Am Samstag, 02. März findet ab 12:15 Uhr ein Probe-

alarm in allen Gemeinden statt. Bei einem evtl. 

Einsatzalarm während dieser Zeit wird das Sirenensig-

nal zwei Mal abgegeben (doppelte Alarmierung).  
 

Beratungsstelle Frau & Beruf – kostenlose Beratung 
für alle Frauen  
Damit für jedes Beratungsgespräch ausreichend Zeit 

eingeplant werden kann, ist eine vorherige Termin-

vereinbarung notwendig. 

Ansprechpartner vor Ort ist die Gleichstellungsbeauf-

tragte des Landkreises, Frau Elisabeth Schmitt, Tel.: 

09321 /928-5215. Die Terminvergabe erfolgt über das 

Büro der Beratungsstelle Frau & Beruf in Bad Kissin-

gen unter Telefon 0971 / 7236 -204. Informationen 

finden Sie auch auf www.frauundberuf-rsg.de. 

Die nächsten Beratungstermine für den Landkreis 

Kitzingen: 05. März / 23. April 

Wirtschafts- und Existenzgründerberatung im Land-
kreis Kitzingen 
Die nächste kostenlose Beratung findet am Mittwoch, 
den 20. März von 10:00 bis 14:00 Uhr im Landratsamt 

statt. Für die Vereinbarung von Terminen (ca. 45 Mi-

nuten) steht Herr Eckert unter der Telefonnummer 

09321 / 928 11 00 oder unter 

roland.eckert@kitzingen.de zur Verfügung. 

 

Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Ren-
tenversicherung in Kitzingen 
Sie erhalten in der Auskunfts- und Beratungsstelle 

einen umfassenden Beratungsservice. Er erstreckt sich 

auf alle Fragen im Zusammenhang mit der Rentenver-

sicherung, beinhaltet Auskünfte und eine ausführliche 

Beratung. Stadtverwaltung Kitzingen: 

Do. 21. März  8:00 – 12:00 Uhr; 13:00 – 16:00 Uhr. 
Terminvereinbarung vormittags unter 09321/20 33 20. 
 



 - 3 - 

Die Antragsaufnahme / Kontenklärung kann bei der 

VGem Großlangheim oder bei der Rentenversicherung 

in Würzburg durchgeführt werden. 

 
Bekanntmachung über die Schulanmeldung für das 
Schuljahr 2013/14 
Die Schulanmeldung für das Schuljahr 2013/14 findet 

am Dienstag, 12. März um 14:00 Uhr für alle Schul-

neulinge im Schulhaus Großlangheim statt. 

Anzumelden sind alle Kinder, die bis zum 30.09.2013 
sechs Jahre alt werden, also vor dem 01.10.2007 ge-

boren sind. Ferner alle Kinder, die im vorigen Jahr 

zurückgestellt wurden (der Zurückstellungsbescheid 

ist bei der Anmeldung vorzulegen). 

Die Pflicht zur Schulanmeldung besteht auch dann, 

wenn die Erziehungsberechtigten beabsichtigen, ihr 

Kind im kommenden Jahr vom Besuch der Volksschule 

zurückstellen zu lassen. 

Ein Kind, das am 30.09.2013 mindestens sechs Jahre 

alt ist, kann für ein Schuljahr von der Aufnahme in die 

Grundschule zurückgestellt werden, wenn zu erwar-

ten ist, dass das Kind voraussichtlich erst ein Schuljahr 

später mit Erfolg am Unterricht der Volksschule teil-

nehmen kann. 
 

Einschulung auf Antrag: 

Kinder, die in der Zeit vom 01.10.2007 bis 31.12.2007 

geboren sind, können auf Antrag der Erziehungsbe-

rechtigten zur regulären Schulaufnahme angemeldet 

werden. Kinder, die erst nach dem 31.12.2007 sechs 

Jahre alt werden, können auf Antrag eingeschult wer-

den, wenn ein „schulpsychologisches Gutachten“ die 

Schulfähigkeit bestätigt.  

Für alle Kinder, die auf Antrag eingeschult werden, 

muss im Zweifelsfall die Schulfähigkeit überprüft wer-

den. 

Jedes Schulkind muss die Volksschule besuchen, in 

deren Sprengel es wohnt. Zum Sprengel unserer Schu-

le gehören die Gemeinden Kleinlangheim mit Ortstei-

len, Großlangheim und Wiesenbronn.  
Die Erziehungsberechtigten sollten persönlich mit 

dem Kind zur Schulanmeldung kommen oder im Ver-

hinderungsfall einen Vertreter beauftragen. 

Die Erziehungsberechtigten oder ihre Vertreter müs-

sen bei der Schulanmeldung die nach dem Anmelde-

blatt erforderlichen Angaben machen und diese durch 

Vorlage der Geburtsurkunde (Familienstammbuch) 
belegen. Bei einer Einschulung auf Antrag müssen 

beide Erziehungsberechtigten zustimmen.  

         Böhm, Schulleitung 

 

Schul-Informationen 
 

FOS/BOS Kitzingen / FOS/ BOS Würzburg 
Zum 01.08. wird der Außenstandort Würzburg (Schil-

lerschule) aufgelöst. Gleichzeitig wird in der Mo-

zartstr. 9, 97072 Würzburg die Staatliche Berufliche 

Oberschule Würzburg neu gegründet. Alle Klassen der 

bisherigen Schillerschule werden dann dorthin umzie-

hen.  

Anmeldezeitraum: 25.02.2013 – 08.03.2013  

Kitzingen: Montag – Donnerstag:  08:00 - 15:30 Uhr; 

Freitag: 08:00 - 12:30 Uhr 
Würzburg: Montag – Donnerstag: 08:00 - 15:30 Uhr; 

Freitag: 08:00 - 12:30 Uhr 

(Neugründung ab 01.08.2013): Die Anmeldung erfolgt 

noch über den Außenstandort: Schillerschule Würz-

burg, Felix-Dahn-Str. 4, 97072 Würzburg 
 

Egbert Gymnasium Münsterschwarzach 
„TAG DER OFFENEN TÜR“ des Egbert-Gymnasiums 

Münsterschwarzach – Sprachliches Gymnasium mit 

Humanistischem Gymnasium und Musisches Gymna-

sium mit Tagesheim am Sonntag, 03. März, Beginn 
13:30 Uhr (Ende gegen 17:00 Uhr) 

Weiterführende Informationen und Terminvereinba-

rungen sind über das Sekretariat, Tel. 09324-20261, 

möglich.  
 

Richard-Rother-Realschule Kitzingen 
I. Informationsveranstaltung am Dienstag, 05. März 

um 19:00 Uhr, Glauberstraße 72, Kitzingen. 

II. Anmeldetermine für das Schuljahr 2013/14 –  

5. Klasse: 06. bis 10. Mai 
III. Probeunterricht vom 14. bis 16. Mai 
Weitere Auskünfte unter Telefon: 09321/267590, 

richard-rother-schule@t-online.de, oder 

www.richard-rother-schule.de 
 

Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid 
Informationsveranstaltung zum Übertritt in die 5. 
Klasse des Gymnasiums Wiesentheid am Montag, 
11. März um 18:30 Uhr im Forum des Steigerwald-

Landschulheimes, Hans-Zander-Platz 1. Bereits ab 

18:00 Uhr besteht die Möglichkeit, die Fachräume für 

Physik und Biologie / Chemie zu besichtigen.  
 

Armin-Knab-Gymnasium 
Informationsveranstaltung am Mittwoch, 13. März 

um 18:00 Uhr in der Aula des Gymnasiums. Während 

der Informationsveranstaltung (ca. 75 Min.) werden 

die Kinder betreut. 
 

Staatliche Realschule Dettelbach 
I. Informationsveranstaltung am Dienstag, 19. März 

um 19:00 Uhr in der Aula der Staatlichen Realschu-

le Dettelbach. Ab 18:00 Uhr besteht die Möglich-

keit, die Schule zu besichtigen. 

II. Anmeldetermine für das Schuljahr 2013/14 –  

5. Klasse: 06. bis 10. Mai 
III. Probeunterricht vom 14. bis 16. Mai 
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Mit uns zum Abitur! - Bayernkolleg Schweinfurt 
Das Bayernkolleg Schweinfurt ist eine staatliche Schu-

le des Zweiten Bildungsweges. Bei uns können junge 

Erwachsene, die bereits eine Berufsausbildung abge-

schlossen haben und/oder berufstätig waren, in drei 

Jahren die allgemeine Hochschulreife (Abitur) erwer-

ben, die zum Studium aller Fächer an allen Universitä-

ten und Technischen Hochschulen berechtigt.  

Infotag am 08. März 2013 um 17:00 Uhr 

Details unter: www.bayernkolleg-sw.de 

 
Kommunion 2013 
Auf Grund geringer Kinderzahl (3) findet erst wieder 

im Jahre 2014 eine Kommunion statt.  

Konfirmation 2013 
Am Sonntag 21. April wird in der evangelischen Kirche 

von Wiesenbronn die Konfirmation gefeiert. 

 
Firmung 2013 
Am Mittwoch, den 8. Mai 2013 um 11:00 Uhr, findet 

die Firmung für die Pfarreien-Gemeinschaft mit Abt 

Michael Reepen statt. 

 
Vorlesungsreihe der Kinderakademie Kitzinger Land 
16. März „Als Hadeloga den Schleier warf...“ 
Die Häckerbühne nimmt Euch mit auf eine Zeitreise 

durch Kitzingen 

Dozent: Häckerbühne Stadt Kitzingen e.V. 

Ort: Alte Synagoge Kitzingen 

Uhrzeit: 10:30 Uhr – 11:15 Uhr 
 

Der Anmeldezeitraum beginnt jeweils am Montag vor 

dem „Vorlesungssamstag“ ab 08:00 Uhr und endet am 

jeweiligen Freitag um 12:00 Uhr. 

 

Dorfschätze - Gästeführungen 
Erlebnisreiche Spaziergänge und Führungen mit unse-

ren GästeführerInnen lassen Sie die geheimen Dorf-

schätze neu entdecken - und eine kleine Überraschung 

ist sicher immer dabei. Die Kosten belaufen sich meist 
auf 2,00 Euro pro Person. Kinder bis 12 Jahre, in Beglei-

tung Erwachsener, sind frei. 
 

Sonntag, 03. März, Wiesentheid „Rund um den Kirch-

turm“ –Letzte Kirchenführung vor der mehrjährigen 

Innenrenovierung! (vorauss. bis 2016) 

Treffpunkt: 15:00 Uhr, St. Mauritiuskirche 
 

Sonstiges: 

*10. März, „Frühlingserwachen“ in der Kirchenburg 

Kleinlangheim (Markt 12:00 – 18:00 Uhr) 

* 24. März, Frühlingsmarkt, Fränkische Toskana, 

Kunstausstellung im historischen Pfarrhaus und In-

formationen der Dorfschätze im Rathaus Wiesentheid 

 
 
 

Veranstaltungen der Dorfschätze im Frühling 
Workshop: „Der Dorfschätze-Express kommt – Steig 
ein!“ 
In diesem Jahr wird die ÖPNV Linie 8111 von Anfang 

Mai bis Ende Oktober vom Bahnhof in Iphofen über 

Rödelsee, den Schwanberg, Wiesenbronn, Castell, 

Greuth, Abtswind bis nach Wiesentheid eingeführt. 

Wir müssen uns darauf einstellen, dass mehr Gäste 

kommen und diese Vorstellungen und Wünsche ha-

ben. Zum Workshop „Der Wanderbus kommt!“ laden 

wir Sie am Dienstag, 05. März von 14:00 bis 
17:00 Uhr in die Geschäftsstelle der Arbeitsgemein-
schaft Dorfschätze ein. 

Auf folgende Themen wollen wir genauer eingehen: 

� Warum sind diese Wanderer anders? 

� Welche Rolle wollen wir spielen? 

� Wie mache ich Gastlichkeit/besonderen Servi-

ce zum Gewinn? 

Anmeldung erforderlich unter Tel. 09383-909495, 

info@dorfschaetze.de. Kosten: 21,00 € pro Person 
 

Auftaktveranstaltung “Bürgerbefragung” und Aus-
stellung:  „Derhem is derhem“ - Zukunftsfähige Dorf-
gemeinschaft für jedes Alter 
am Sonntag, 24. März im Rathaus in Wiesentheid. 

Der Arbeitskreis „Dialog der Generationen“ der Ar-

beitsgemeinschaft Dorfschätze hat sich zum Ziel ge-

setzt, unsere Ortschaften generationenübergreifend 

lebenswert zu gestalten. Dazu führt der Arbeitskreis 

Dialog der Generationen ab März 2013 eine Befragung 

der Bürger in allen neun Dorfschätze Gemeinden 

durch. Ziel der Befragung ist, herauszufinden, was 

getan werden muss, damit Senioren möglichst lange 

in der dörflichen Gemeinschaft, und somit in der hei-

mischen Umgebung leben können. Welche Infrastruk-

turen müssen geschaffen werden, um dieses Ziel zu 

erreichen? 

Wir von der Arbeitsgemeinschaft Dorfschätze, und der 

AK „Dialog der Generationen“ würden uns wünschen, 

dass sich möglichst viele Bürger an der Aktion beteili-

gen, da nur so unsere Zielsetzung erreicht werden 

kann – nämlich, unsere Orte so zu gestalten, dass wir 

uns wohl fühlen, und gemeinsam in vertrauter Umge-

bung alt werden können.  

Die Auftaktveranstaltung und Vorstellung des Frage-

bogens wird am Palmsonntag, begleitend zum Früh-

lingsmarkt in Wiesentheid, stattfinden. Mitglieder des 

Arbeitskreises stehen Ihnen im Rathaus in Wiesent-

heid zur Verfügung, um Ihnen ggf. beim Ausfüllen des 

Fragebogens behilflich zu sein. Gerne können Sie hier 

Anregungen und Fragen direkt mit den Mitgliedern 

des Arbeitskreises besprechen. Im Anschluss an die 

Auftaktveranstaltung wird der Fragebogen an alle 

Haushalte im Dorfschätze-Gebiet über die Gemeinden 

verteilt werden. Bitte geben Sie den ausgefüllten Bo-

gen bis spätestens 15. Mai an ihre Gemeindeverwal-
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tung zurück. Dort gibt es auch weitere Bogen, falls 

Familienmitglieder ebenfalls bereit sind, die Fragen zu 

beantworten. Die Erhebung erfolgt ohne Namensan-

gabe und bleibt anonym. 
 

In der Ausstellung berichtet der Arbeitskreis „Dialog 

der Generationen“  in Wort und Bild über seine bishe-

rigen Aktivitäten und viele Veranstaltungen, die Alt 

und Jung miteinander ins Gespräch bringen sollen. 

Außerdem gibt der Arbeitskreis in verschiedenen Pro-

jekten Hilfestellung und  Informationen für die unter-

schiedlichen Altersgruppen. 

Die Ausstellung ist von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr geöff-

net. 

Folgende Netzwerkpartner der „Dorfschätze“  stehen 
für weitere Informationen zur Verfügung: 

� Verein „Zeit füreinander“ 

� Anke Ruppert, Aktives Gedächtnistraining   

� Frau Thren von der Koordinierungsstelle Eh-

renamt Landkreis Kitzingen 

� Herr Köhl vom Landratsamt, Fachstelle für 

Bürgerschaftliches Engagement und Senioren-

fragen 

 
Frühjahrsflurgang der Kleinlangheimer Siebener 
Ab 11. März begehen die Kleinlangheimer Siebener 

die Flur von der Wiesenbronner Straße bis zur Groß-

langheimer Straße. Alle Grundstückseigentümer bzw. -

bewirtschafter werden gebeten, ihre Grenzsteine zu 

lüften und von jeglichem Bewuchs frei zu machen. 

Ferner wird noch darauf hingewiesen, dass gem. Art. 9 

des Abmarkungsgesetzes alle Grundstücksbewirt-

schafter / Eigentümer dafür zu sorgen haben, dass die 

Grenzzeichen erhalten und erkennbar bleiben. Feh-

lende, ausgerissene oder umgedrückte Grenzsteine 

sind dem Siebenerobmann, Herrn Otmar Emmert, 

Bahnhofstraße 9, Tel. 902256, zu melden. 

Es wird darum gebeten, dass die Verpächter ihre 

Pächter auf den Flurgang aufmerksam machen.  

Auf die Bekanntmachung an den Amtstafeln wird hin-
gewiesen. 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die Sie-

bener die Flur nur noch ein Mal begehen. Es werden 

keine Aufforderungen zur Mängelbeseitigung mehr 

versandt. Nicht gelüftete Grenzsteine werden von den 

Siebenern aufgedeckt und in Rechnung gestellt. 

 

Flursäuberungsaktionen – Gewusst wie und wann! 
“Tour de Müll” am 12. Oktober 
Der Herbst ist die beste Zeit 

Der Zeitpunkt einer Flursäuberung ist entscheidend 

für den Wert der Aktion. Flursäuberungen sollten am 

besten im Herbst durchgeführt werden. Bereits Ende 

März brüten die ersten Vögel und die Vegetation ist 

im Begriff aufzukommen. Wer dann im Gebüsch nach 

Müll sucht, kann Vögel beim Brüten stören. Oft ge-

nügt schon eine halbe Stunde Abwesenheit der Eltern-

tiere vom Nest, um das Gelege erkalten und abster-

ben zu lassen. Auch die ersten frischen Pflanzentriebe, 

die besonders im Frühjahr empfindlich sind, können 

bei der Suche nach Unrat zertreten werden. 
 

Tour de Müll 

In diesem Jahr wird die Aktion am Samstag, 12. Okto-
ber, über die Bühne gehen. Ausführliche Informatio-

nen dazu werden noch rechtzeitig veröffentlicht. 

 
Mikrozensus 2013: Interviewer besuchen Haushalte 

Im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Statistik 

und Datenverarbeitung werden auch heuer in den 

Monaten Januar bis Dezember einige Haushalte in 

unserem Verwaltungsgebiet von besonders geschul-

ten Interviewern um Auskunft zum Mikrozensus gebe-

ten. Die betroffenen Haushalte werden mit Hilfe eines 

mathematisch-statistischen Zufallsauswahlverfahrens 

ermittelt. Mit dieser Erhebung werden wichtige In-

formationen über die Lebens- und Arbeitsbedingun-

gen der Bevölkerung gewonnen, die für die Arbeits-

markt-, Familien- und Sozialpolitik von großer Bedeu-

tung sind. Für den überwiegenden Teil der Fragen 

besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunfts-

pflicht.  

 

Vollzug des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes 
(LStVG) und des Bayerischen Naturschutzgesetzes 
(BayNatSchG) 
1. Anlein- und Maulkorbpflicht 
Die Gemeinden können gem. Art. 18 Abs. 1 LStVG zur 

Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Ei-

gentum oder die öffentliche Reinlichkeit durch Ver-

ordnung das freie Umherlaufen von großen Hunden 
und „Kampfhunden“ in öffentlichen Anlagen sowie auf 

öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen einschrän-

ken. Als große Hunde gelten hierbei Tiere mit einer 

Schulterhöhe von mindestens 50 cm. Für besonders 

empfindliche Bereiche (z.B. Kinderspielplätze, Erho-

lungsflächen) kann auf dieser Rechtsgrundlage auch 

ein generelles Mitführverbot von solchen Hunden 

festgelegt werden.  

Art.18 Abs.2 LStVG enthält die Befugnis für den Erlass 

von Einzelfallanordnungen. Die Gemeinden können im 

Einzelfall u.a. eine Anlein- und Maulkorbpflicht für 

Hunde, unabhängig von deren Größe, anordnen. 

Auf der Grundlage von Art.18 Abs.2 LStVG können 

auch persönliche Anforderungen an die Eignung des 

Hundehalters oder Hundeführers gestellt werden. 

Insbesondere kann der Kreis der Personen, die den 

Hund ausführen dürfen, auf bestimmte Personen be-

schränkt werden. Auch kommt die Anordnung von 

Schulungsmaßnahmen für den Halter zusammen mit 

dem Hund infrage. 
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2. Verunreinigung landwirtschaftlicher Nutzflächen 
mit Hundekot 
Nach geltendem Naturschutzrecht ist es untersagt, 

landwirtschaftlich genutzte Flächen während der 

Nutzzeit (Zeit zwischen Saat/Bestellung und Ernte) 

außerhalb vorhandener Wege ohne Zustimmung des 

Grundstückberechtigten zu betreten (Art.30 Abs.1 S.1 

BayNatSchG). Darüber hinaus können Verunreinigun-

gen von landwirtschaftlich genutzten Flächen durch 

Hundekot Ordnungswidrigkeiten gemäß Art.57 Abs.2 

Nr.2 BayNatSchG darstellen. 
 

3. Regelungsstruktur des Art.37 LStVG („Beißstatis-
tik“) 
Hunde, die von §1 Abs.1 der Verordnung über Hunde 

mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit (sog. 

Kampfhundeverordnung) erfasst werden, gelten stets 

und unwiderleglich als Kampfhunde im Sinne des 

Art.37 Abs.1 LStVG. Ihre Haltung ist nur mit einer Er-

laubnis gestattet. Eine Erlaubnis darf von der Gemein-

de nur erteilt werden, wenn der Antragsteller ein be-

rechtigtes Interesse nachweist, gegen seine Zuverläs-

sigkeit keine Bedenken bestehen und Gefahren für 

Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz nicht entge-

genstehen. 

Hunde, die von §1 Abs.2 der sog. Kampfhundeverord-

nung erfasst werden, gelten hingegen nur solange als 

Kampfhunde –mit der Folge der Erlaubnispflichtigkeit- 

bis nachgewiesen ist, dass diese keine gesteigerte 

Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen 

oder Tieren aufweisen. Dieser Nachweis wird mittels 

eines Negativzeugnisses geführt.  

 
Sing- und Musikschule Steigerwald e.V. 
Büro- und Sprechzeiten der Musikschulleitung 

Musikschule im Rathaus Wiesentheid, 1. OG 

Sprechzeiten: montags 14:00 – 16:00 Uhr und  

mittwochs 14:00 – 16:00 Uhr 

Tel. 09383 – 973530; Fax 09383 – 973533 

singundmusikschule-steigerwald@web.de 
 

Samstag, 2. März – ab 09:30 Uhr 
Freiwillige Leistungsprüfungen JUNIOR 1 & JUNIOR 2 

und D 1; Musikschule am Rathaus - Wiesentheid 

Teilnahmebedingungen und Anmeldeschluss siehe 

Aushang – Infowand Musikschule 
 

Wer sich für das Unterrichtsangebot besonders inte-

ressiert und im kommenden Schuljahr möglicherweise 

ein Instrument erlernen möchte, kann in unserer 

Schnupperwoche vom 13. bis 17. Mai unangemeldet 

den Nachmittagsunterricht besuchen, sich bei den 

Musiklehrern informieren, und auch Instrumente aus-

probieren! Die Anmeldezeit für das Schuljahr 2013/14 

(ab September 2013) beginnt am 8. April und endet 

am 30. Juni! 

Vorschau 
 

Veranstaltung der Dorfschätze: 
Frühlingskochkurs: „Bier - ein bayerisches Grundnah-
rungsmittel“ 
Am Dienstag, 23. April um 18:00 Uhr gibt es im Schüt-
zenhaus Kleinlangheim Rezepte und Gerichte, die mit 

Bier gekocht werden. Weißbier-Risotto mit Steinpil-

zen, Forelle in Biersud, Gemüse im Bierteig, Rohrnu-

deln mit Bierschaum und dazu eine Himbeer-Bier-

Bowle, einfach mal ganz anders.  

Kursgebühr 5,-€ + Kosten für Zutaten (je nach Auf-
wand); Anmeldung erforderlich: Tel.: 09383/999495 

oder info@dorfschaetze.de  

 

Vorankündigung 
 

 

 
 

Großlangheim 
 

02. Juni 2013 
 

Nochmals vielen Dank an alle, die mit Ihrem Einsatz 
und Mithilfe am letzten Krackenmarkt zu diesem 

großen Erfolg beigetragen haben. 
Um an diesem Erfolg anzuknüpfen, brauchen wir 

wieder Ihre Unterstützung. Wenn Sie Ideen und An-
regungen haben, oder sogar einen eigenen Verkaufs-
stand stellen möchten, melden Sie sich bitte bei uns. 

 

Ihr Krackenmarkt – Team 

Helga – Irene - Eberhard 
 

Helga Kuffner   Hauptstraße 75 

97320 Großlangheim   Tel.: 09325 / 64 55 

Helga-kuffner@t-online.de 
 

Irene Endres   Am Viehtrieb 13 

97320 Großlangheim   Tel.: 09325 / 65 88 

Ir.endres@t-online.de 
 

Eberhard Mahler   An der Kuffenmühle 2 

97320 Großlangheim   Tel.: 09325 / 16 38 

glh-mahler@web.de 
 

Fax Gemeinde Großlangheim:  

09325 / 97 32 40 

 

Annahmeschluss für das 

April – Mitteilungsblatt 

ist Freitag,  22. März;  09:00 Uhr 
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Wiesenbronner Teil 

 
 

Die Bürgerversammlung findet am 

Freitag, den 22. März  um 19:30 Uhr  im Sport-

heim Wiesenbronn statt. 

Neben 

Statistischem, Rückblick und Ausblick 

wird auch unser Dorfplaner, Architekt Dag 

Schröder, zum Thema „Friedhof“ anwesend sein 

An die gesamte Wiesenbronner Einwohner-

schaft ergeht hierzu herzliche Einladung. 
 

 
 

Die Gemeinde Wiesenbronn sucht ab sofort eine 

Person (rüstige/r Renter/in, Auszubildende/r, Schü-

ler/in), die mit dem Kehren und Reinigen von ge-

meindeeigenen Flächen Ihren Geldbeutel etwas 

aufbessern möchten. 

Für Informationen und bei Interesse melden Sie sich 

bitte bei  

Gemeinde Wiesenbronn 

Frau Bürgermeisterin Doris Paul 

Koboldstr. 1 

97355 Wiesenbronn 

Tel. 09325 / 99 96 6 
 

 
 

Verpachtung des Fischweihers 

„An der Eselsmühle“ 
 

Ab dem 1. November verpachtet die Gemeinde 

Wiesenbronn den Fischweiher „An der Eselsmühle“, 

Fl.Nr. 530 (Teilfläche), Größe 0,3435 ha. Die Pacht-

zeit beträgt 10 Jahre und läuft vom 01.11.2013 – 

30.10.2023. 

Interessenten möchten Ihre Bewerbung, mit Preis-

angabe, schriftlich bis Montag, 01. Juli 2013, bei 

der Gemeinde abgeben. 

Gemeinde Wiesenbronn 

Koboldstr. 1 

97355 Wiesenbronn 
 

 

Sicherheit im Fußgänger- und Straßenverkehr 
Die Gemeinde Wiesenbronn bittet die Hausbesitzer, 

ihre Hecken und überhängenden Bewuchs soweit 

zurück zu schneiden, dass Fußgänger nicht behindert 

werden. Straßenleuchten und Straßennamensschilder 

sollen ebenfalls vom Bewuchs frei gehalten werden. 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass das Par-

ken der Autos nur auf dafür vorgesehenen Parkflä-

chen erlaubt ist, so dass der Straßenverkehr und die 

Fußgänger nicht behindert werden.  

Krabbelgruppe Wiesenbronn 

sucht dringend Nachwuchskinder bzw. -babys. 

Sie findet donnerstags zwischen 09:30 und 11:00 Uhr im 

Matthäushaus in Wiesenbronn statt. Geboten wird: 

Spiel, Spaß. Singen, basteln uvm. Alle Mamas, Papas, 

Omas und Opas sind herzlich willkommen.  

 

VdK-Jahreshauptversammlung 

Der Ortsverband Rüdenhausen-Wiesenbronn lädt herz-

lich ein zur Jahreshauptversammlung am Freitag, den 

08. März im Gasthof Lehner-Stadler in Rüdenhausen. 

Beginn ist um 18:00 Uhr. 

Wegen Mitfahrgelegenheiten wenden Sie sich bitte an 

Harald Wilhelm, Tel. 6483. 

Die Vorstandschaft 

 

Konzert des Posaunenchors 

Der Posaunenchor Wiesenbronn veranstaltet am Sonn-

tag, 10. März in der Sporthalle in Wiesenbronn ab 14:00 

Uhr bis ca. 16:30 Uhr sein diesjähriges Konzert. Zur Auf-

führung kommen sowohl geistliche als auch weltliche 

Musikstücke, althergebracht und modern. Für die Bewir-

tung mit Kaffee und Kuchen und anderen Getränken 

wird gesorgt. Herzliche Einladung ergeht an alle Einwoh-

ner sowie an alle Musikinteressierten. 

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch. 

Posaunenchor Wiesenbronn 

 

Bayerischer Bauernverband - Veranstaltungshinweis 

Herzliche Einladung ergeht zu der Veranstaltung „Wi-

ckel, Auflagen und andere Hausmittel (nicht nur für Kin-

der) bei Erkältungskrankheiten“, am Donnerstag, 14. 

März um 19:30 Uhr im Fritz-Grosch-Raum/Kirchenburg 

in Kleinlangheim. Referentin ist Frau Conny Bäuerlein. 

Ein Kurs mit vielen Tipps, Tricks, einer Tasse Tee – ein-

fach Zeit zum Wohlfühlen. Teilnehmergebühr: 12,00€ 

inkl. Unterlagen. 
Anmeldungen werden erbeten bei Frau Hildegard Gei-

ßinger, Tel.: 6294. 

Gemeinsamer Mittagstisch 

Zum gemeinsamen Mittagstisch am Donnerstag, 

21. März im Weingasthof „Schwarzer Adler“ wird herz-

lich eingeladen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich 

bitte bei Doris Paul (Tel.: 99897), Weingasthof Neubauer 

(Tel.: 232) oder Frau Wilhelm (Tel.: 6483). Es besteht die 

Möglichkeit, sich abholen zu lassen. Falls dies gewünscht 

wird, bitte ebenfalls bei der Anmeldung mit angeben. 
 

Waldbegang 

Zum Waldbegang am Samstag, 23. März um 09:00 Uhr 

wird die gesamte Einwohnerschaft herzlich eingeladen. 

Revierleiter Max Barthol wird zu unserem Wald Erläute-

rungen geben. Auch Themen wie Wild- / bzw. Verbisssi-

tuationen und zum Holzeinschlag sollen besprochen 

werden. Wollen Sie unseren Wald näher kennen lernen? 

Dann sind Sie hier genau richtig. Treffpunkt ist die Fritz-

Paul-Hütte. 
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Termine SV Wiesenbronn 

Samstag, 23. März, ab 19:00 Uhr Zumba-Party: Einfach 

kommen, mitmachen, feiern, tanzen (unabhängig vom 

Kursbesuch, auch für Anfänger/innen!).  

Mit Zumba-Fitnesstrainerin Conny Reiter und Kol-

leg/innen. 

 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Wiesenbronn 
„Zum Heiligen Kreuz“ 
Fr. 01. März 19:30 Weltgebetstag der 
   Frauen 
Sa. 02. März 09:00 – 12:00 Uhr 

Konfirmandenkurs im Matthäushaus 

So. 03.März 09:00 Uhr Gottesdienst 

04. - 08. März Ökumenische Bibelwoche in Prichsen-

stadt 

Fr. 08. März 17:00 – 18:00 Uhr Präparandenkurs im 

Matthäushaus 

So. 10. März 09:00 Uhr Gottesdienst mit Kindergot-

tesdienst 

Mi. 13. März 19:00 Passionsandacht 
So. 17. März 09:00 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung 

der Konfirmanden 

Mi. 20. März 19:00 Passionsandacht 

Fr. 22. März 17:00 – 18:00 Uhr Präparandenkurs im 

Matthäushaus 

So. 24. März 09:00 Uhr Gottesdienst mit Kindergot-

tesdienst und Taufe 

28.03. – 01.04. Gottesdienste in der Karwoche und zu 

Ostern – siehe kirchliche Nachrichten 

 
Termine im März 

So. 03. März 14:00 Uhr Generalversammlung Solda-

tenkameradschaft, Schützenheim 

Fr. 08. März 18:00 Uhr Hauptversammlung VdK Rü-

denhausen-Wiesenbronn, Gasthof Leh-

ner-Stadler, Rüdenhausen 

So. 10. März 14:00 Uhr, Konzert des Posaunenchors, 

Sportheim 

Do. 14. März 19:30 Uhr „Wickel, Auflagen und andere 

Hausmittel (nicht nur für Kinder) bei Er-
kältungskrankheiten“, Bayerischer Bau-

ernverband (in Kleinlangheim) 

11. – 17. März Frühjahrssammlung Diakonie, Diakoni-

sches Werk 

Do. 14. März Winzerstammtisch „auswärts“ Weinbau-

verein, siehe Anschlagtafel 

Do. 21. März Gemeinsamer Mittagstisch 

Fr. 22. März 19:30 Uhr, Bürgerversammlung, Sport-

heim 
Sa. 23. März 09:00 Uhr Waldbegang, Gemeinde 

Sa. 23. März 19:00 Uhr, Zumba-Party, SV Wiesen-

bronn 

 

 

 

 

 

Anträge Gemeinderatssitzung 
Annahmeschluss für Anträge, die in der nächsten Ge-

meinderatssitzung (12. März) behandelt werden sol-

len, ist Dienstag, der 05. März! 
 

Protokolle Gemeinderatsitzung 
Die Protokolle der öffentlichen Gemeinderatssitzun-

gen hängen im Amtskasten zur Information aus. Sie 

können auch im Internet unter 

www.wiesenbronn.de, Bürgerservice; Gemeinderat-

Info, eingesehen werden. 
 

Weitere Hinweise im Gemeindeaushang am ehem. 

Lehrerwohnhaus, Hauptstr. 8! 

 

Bürgerservice 
 

Einwurfzeiten an den Containerplätzen 

Papiercontainer und Container für Elektrokleingeräte 

am Bauhof: 

Freitag   von 11:00 – 13:00 Uhr 

Sonstige Container und Container für Elektrokleinge-

räte am Festplatz: 

Montag bis Freitag von 08:00 - 12:00 Uhr 

sowie  von 14:00 - 19:00 Uhr 

Samstag  von 09:00 - 13:00 Uhr 

Auf die Einhaltung dieser Zeiten wird hingewiesen. 

Korksammlung: 
Eine Tonne für gebrauchte Korken steht auf der Ram-

pe am Bauhof an der Kleinlangheimer Straße. 

Gelbe Säcke, Restmüll- und Grüngutsäcke 

gibt es im Rathaus während der Dienststunden der 

Bürgermeisterin. 

Rote Tonne für Tonerabfälle 
Die „Rote Tonne“ für Tonerabfälle und Patronen sons-

tiger Art steht ebenso am Bauhof an der Kleinlang-

heimer Straße bereit. 

 

VORSCHAU 

 

SV Wiesenbronn - Zumba-Fitness mit Conny Reiter 
Seid Ihr bereit, Euch fit zu feiern? 

Das Zumba® ist eine Tanzfitnessparty zu lateinameri-

kanischer Musik & Rhythmen aus aller Welt. Einfach 

zu erlernen, verbrennt Kalorien, macht Millionen 
Frauen & Männern Spaß und bringt Gesundheit. Erst-

mals bietet der Sportverein Wiesenbronn einen Zum-

ba-Fitnesskurs an. 10er-Karte (gilt bis zur Sommerpau-

se): Erwachsene 80,00 € / Jugendliche U18 50,00 €. 

Mitglieder des SV Wiesenbronn: 

Erwachsene 50,00 €, / Jugendliche U18 30,00 € 

Kostenloser Schnupperabend: 05. April, 18:30 - 
19:30 Uhr; Kursstart: 12. April, 18:30 – 19:30 Uhr 
Leitung: Conny Reiter, zertifizierte Zumba®-Trainerin 

Anmeldung und Info bei Conny Reiter: main-

zumba@web.de, tel.: 0177 - 34 15 16 7 





 
Quelle: http://www.europeanpaymentscouncil.eu 

 

Wichtige Information für alle Bürgerinnen und Bürger 
 

In den Medien ist SEPA schon lange ein Thema. Es wurde schon viel darüber berichtet, aber für den 

einzelnen Bürger ist es bis heute immer noch schwer nachzuvollziehen, was sich eigentlich dahinter 

verbirgt. 
 

Was ist SEPA eigentlich? 
Mit der verpflichtenden Einführung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraumes (kurz: SEPA) 

zum 1. Feburar 2014 soll sichergestellt werden, dass der sog. unbare Zahlungsverkehr, also Überwei-

sungen und Lastschriften, europaweit einheitlich durchgeführt werden können. Dies hat auch Aus-

wirkungen auf den innerdeutschen Zahlungsverkehr! 
 

Was ändert sich mit SEPA? 
An den grundsätzlichen Zahlungsbeziehungen zwischen Ihnen und der Gemeinde ändert sich nichts. 

Wenn Sie das wünschen, werden auch nach dem 1. Februar 2014 Forderungen termingerecht von 

Ihrem Bankkonto abgebucht:  
 

Allerdings gibt es dann ein paar wichtige Punkte zu beachten: 
 

• Ihre bisher erteilten Einzugsermächtigungen werden zum 01. November 2013 

storniert! 

• Ab diesem Zeitpunkt sind neue SEPA-Einzugsermächtigungen (sog. Mandate) er-

forderlich: Bitte reichen Sie diese bis spätestens 31. Oktober 2013 bei der Ver-

waltungsgemeinschaft ein oder geben diese in Ihrem Rathaus ab. 

• In den neuen Einzugsermächtigungen müssen BIC und IBAN statt der Kontonum-

mer und Bankleitzahl angegeben werden. 

• Die in der Einzugsermächtigung genannten Daten müssen vollkommen identisch 

mit den Kontodaten bei Ihrem Kreditinstitut sein. 
 

 

 
Jeder Grundstückseigentümer 

erhält in den kommenden Tagen ein gesondertes 

Schreiben der Verwaltungsgemeinschaft mit weiteren 

Informationen und Hinweisen zu SEPA sowie einer 

neuen SEPA-Einzugsermächtigung. 
 

 



D I E  V E R W A L T U N G S G E M E I N S C H A F T  G R O S S L A N G H E I M  I N F O R M I E R T :  

 

 
Quelle: http://www.europeanpaymentscouncil.eu 

 

 

 

 

kommt am   1. Februar 2014 
 

 

 

 

Bitte wenden: Weitere Informationen auf der Rückseite!  


